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Ausländerbehörden in Niedersachsen 
 
Nachrichtlich: 

MS, MW und StK 
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Arbeitsgemeinschaft  
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Bundesagentur für Arbeit 
- Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen - 
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Bundesministerium des Innern 
 

Niedersächsische Verwaltungsgerichte,   
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Aufenthaltsrecht; 
Hinweise zur Wohnsitzbeschränkung auf das Land Niedersachsen bei anerkannten und  
aufgenommenen Flüchtlingen gem. § 12a Abs. 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 
 
 
 
Im Nachgang zu meinen Erlassen vom 10. und 31.08.2016 - Az. w.o. - teile ich mit, dass in Abstim-
mung mit den Kommunalen Spitzenverbänden in Niedersachsen von den in § 12a Abs. 2 bis 4 Auf-
enthG genannten Möglichkeiten gegenwärtig kein weitergehender Gebrauch gemacht werden wird. 

Daher bitte ich, Wohnsitzauflagen auf der Grundlage des § 12a Abs. 2 bis 4 AufenthG nicht zu ver-
fügen. 

 

Im Auftrage  

Andreas Ribbeck 
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